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Statuten der Pistolenschütien Sargans (Gegründet 1936) 
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1. Name. Site und Zeck 

Die Pistolenachüt~en Sargans sind Mitgliedsektion des 
Allgemeinen Bezir*eschüteen.rerband Sargans, des St Gel- 
lischen Kantonalschüt~enverein. sowie des Schwei~efischen 
Schitnenverein und des Schweizerischen Revolver-und 
Pistolenschützemerband. 
Die Gesellschaft besteht als Verein im Sinne von Art 60 ff 
des Schweinerischen Zivilgesetnbuches. 

Sitz der Gesellschaft ist Sargans. 

Die Gesellschaft hat den Zweck das Pistolen-und Luftpistolen- 
schiessen au f'erdern, junge Schützen heranzubilden und 
Schüteenlcameradschaft su pflegen. 

2. Mitaliedschaft 

Anmeldungen sim Eintritt in die Gesellschaft sind an den 
Vorstand su richten, welcher die Aufnahme beschliesst und 
der ngchsten Xauptversammlung Bericht erstattet. 

Dae Gesellschaft seht sich zusammen sua 
- Ehrenmitgliedern - Freimitgliedern - Aktivmitgliedern - B-Mitgliedern 
- Pessiwitgliedern - Luftpistolenmitgliedm 
1. Den mitgliedern, die als Aktiwitglieder eingestuft sind, 

ist es gestattet. an allen Wettkämpfen teilzunehmen. 
Diese erfüllen ein von der Gesellscbft festgelegtes 
Trainings-und Wetthmpfprogramm. 

2. Die &Mitglieder beteiligen sich an einem reduzierten 
Schiessprogramm. 

,V, 3. Es ist uneuläasig, die Teilnehme an einem Wettkampf 
obligatorisch EU erMären oder zu untersagen. 

4. Aktiv oder B-Mitglieder ktinnen werden 
a)  Alle Schweizer. die dae 17. Altersjahr angetreten haben 
b) Ausländer, die in der Sehrreis rohen, nur mit Zustimmung 

der kantonelen Militärbehörde. 
5. Luftpistolenmitglieder Können werden 

a) Alle Schveiaer, die das 12. Altersjahr angetreten haben 
b) Ausländer, die in der Schweiz wohnen. 

6. Damen und Herren sind einander gleichgestellt. 

1. Mitglieder, die sich um das Schiessxesen im Allgemeinen, 
sowie durch langjährige Tätigkeit in wichtiger M t i o n  
im Vorstand verdient gemacht haben, Körnen von der HV auf 
Antrag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernnnnt werden. 
Dom Ehrenmitglied wird ein angemessenes Präsent übereicht. 

2. Eine besondere Ehrung kann verdienten Präsidenten dar Gesell- 
schaft durch Ernennung zum Ehrenpräsidenten zuteil werden. 

3. Wer der Gesellschaft 25 Jahre als Aktiwitglied angehört und 
als solches jederzeit alle seine Pflichten erfüllt hat, hm 
von der Fi euf Antrag des Vorstandes .um Freimitglied ernannt 
werden. 

4. Ehrenpräsidenten, Ehrenmitglieder und Freimitglieder sind bei- 
trag~frei. Sie sind an den Versammlwn stimmberechtigt. 



Austritte und 1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt. Ausschluss 
Ausschlüsde oder Auflösung der Geeellschaft. Der Austritt aus der 

Geeellechaft ist dem Präsidenten zuhanden der Hauptver- 
sammlung schriftlich bis zum 31.12. einzureichen. 
Bei Wegzug ist der Austritt sofort zu melden. 

2. Mitglieder, die dem Interesse ader dem Ansehen der Gesell- 
echaft schaden. ader sich den Anordnungen des Vorstandes, 
geni besonders denjenigen des Schützenmeistere auf dem 
Schisssplatz widersetzen oder sich schwerwiegend gegen 
die Kameradschaft vergehen, Kennen auf Antreg des Vorstandes 
durch Vereinsbeschlusa von der Hitgliedschaft ausgeschlossen 
werden. 
Der Ausgeschlossene !sann innert Monatsfrist beim Vorstand 
des Allgemeinen Beeirksschüteenverband Sargans Beschwerde , ',, 
einreichen. 

3. Mitglieder, die ihren finaneiellen Verpflichtungen der 
U 

Gesellschaft gegenüber nicht nachkommen. können auf Beschluae 
des vorstandes von der Mitgliedschaft a&geschlossen werden. 
Solche Beschlüsse sind der nächstfolgenden Versammlung ba- 
!sannt iueeben. 

4. Als speziellen Ausachlussgrund gelten Standblattfälschungen 
oder ähnliche Verfehlungen. 

3. Ormne der Gesellschaft 

3.1 Zusammen- 1. Die Organe der Oesellschaft sind 
etellung. - Die Hauptrera-lung (W) 
Verbindlichkeit - Die auaaerardentliche Versammlung (AV) 

- Der Vorstand - Die Oeschäftsprilfungskommie8ion ( G m )  
2. Die Beschltisse der Versammlungen und des Vorstandes 

sind für alle Mitglieder verbindlich 

3.2 Versammlungen 1. Die Vereammlungen der Gesellschaft flnden statt 
Dia ordentliche Hauptversammlung im l.Quartal des Jahres 

2. Ausserardentliche Vereammlungen auf Beschluss des Vor- 
standes oder auf schriftliches Begehren eines a f t e l s  
der Mitglieder. 
In diesem Begehren milsaen die Gründe eingehend umschrieben 
sein. 
Die ausserordentliche Versammlung muas vom Vorstand 
i m r t  3 Wochen m c h  Eingang des Begehrens angesetzt werden. 

'3 
3.3 Tegesordnuw 1. Die 5uptversammlung und die ausaerordentliche Versammlung 

h m  nur über Oeechäfte beschliessen, die auf der Traktanden- 
liste atehen. 

2. Jede rechtzeitig einberufene Versemlung ist beschlussfähig. 

3.4 Einladungen 1. Die Einladungen zu allen Versammlungen erfolgen schriftlich. 



3.5 Kompetenzen 1. Die Hauptversammlung ist das oberste Organ. sie erledigt 
folaende Geschäfte - 

/- Abnehme des Rotokolls der letzten BV 
' - Abnahme des Rotokolls von AV 
,' -Abnahme der Jahresberichte 
I- Abnahme der Jahresrechnung 
- Festsetzung der Jahresbeiträge 
- Wahl des Vorstandes 

,. - Wahl der Geschäftsprüfungskommiseion - Behandlung von Anträgen des Vorstandes und der Mitglieder 
' - Erläuterungen der Schiessvorschriften des Bundes 
/ - Ernennung von Ehren, sowie Freimitgliedern auf 

Antrag des Vorstandes 

i& 
*' - Behandlung von Rekursen 

.- . - R~islon der Statuten 

.- - Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft 
3.6 Anträge 1. An den Versammlungen wird nur über Anträge abgestimmt. die 

Gegenstand eines Traktandums sind. Alle Anträge, die ein 
anderes Geschäft berühren, werden dem Vorstand zur Behand- 
.lung Überriesen. 

2. Anträge aus Mitgliederbeisen an die Hauptversammlung sind 
dem Präsidenten bis 15. Jen schriftlich und begründet 
einzureichen. 

3 .I Wahlen, 1. Sämtliche Wahlen erfolgen, sofern nichte anderes bestimmt wird, 
Abstimmungen durch odfenes Randmehr. Es entscheidet des absolute Mehr der 

abgegebenen altigen Stimmen, in zweiter Wahl das relative 
Mehr. 

2. Bsi Abstimmungen entscheiden die anwesenden Mitglieder mit 
der Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der Räsident. 

3. Flir die Beschlussfaasung übsr die Auflasung der Gesellschaft, 
Uber die Abänderung der Statuten. Ausschluss eines Mitgliedes, 
oder Entzug der Ehrenmitgliedschaft, ist die 213 Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 

4. Vemaltunr< 

<.1 Vorstand 1. Die Leitung der Gesellschaft wird einem Vorstand von 7 - 10 
~(itgliedern übertragen, dieser umfasst folgende Chargen 
- Räeident 

- ~ktuar/~ebet"r - ~assier/Munltionsverwilter 
- Luftpistolen-Obmann 
- Beisitzer 

2. Die Vorstandsmitglieder werden durch die Aauptvsrsammlung 
fUr eine zwei v d a " e :  a gewählt. 
In geraden ahren durfen Prasident. Aktusr und 2. Schtitzen- 
meister, in wigeraden Jahren die übrigen Mitglieder in 
Ausstand treten. Sie aind jederzeit wieder wählbar. Sämtliche 
Vorstandsmitglieder sind beitragefrei. 

!. 3. Der Vorstand hat in seinen Anordnungen und Beschlüssen stets 
a 

,* * das Mahl und die Interessen der Gesellschaft in jeder Beziehung 
? zu wehren, sowie für die korrekte Handhabung der Statuten besorgt 

7 

ZU Bein. 



Befugnisse 1. In die Befugnisse des Vorstandes fallen alle Geschäfte, 
die nicht der Bauptversammlung vorbehalfen sind. Er er- 
ledigt insbesondere folgende Geschäfte. 
- Konstituieiung dee Vorstandes - Bestellung von Komissienen 
-Vorbereitung der Geschäfte für die W und AV 
- Venialtune des Vemtigens. Kassaführung und Rechnungswesen - Vertretuna der Gesellschaft nach aussen - 
- Duchfllhrune und 'Jsbenechung des Schiessberriebes - Orgsnlsarion .in Uerrkmpfen und grsellschaftlichen 
Anlässen - Beatimung der Delegierten zu Delegiertenversammluagen 

, - Beschlussfassung über Ausgaben im lahmen eines Kredites 
m n  R 500.- pro Fall, im Karimun R 1000.- pro Jahr. 
FUr die Instandstellung der bestehenden 50 m und 25 m 
Anlagen Können die Kredite entsprechend den vorhandenen 
Finanzen durch den Vorstand bewilligt werden. 

4.3 Aufgabsn 1. Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder werden in Pfliehten- 
heftern umschrieben. 

4.4 Beschlu~s- 1. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens ~ / 3  der 
fähigkeit Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

4.5 Unterschrift 1. Der Räsident oder Vicepräsident sas-en mit dem Aktuar 
oder Kassier führen die rechtsverbindliche miterschrift. 

4.6 Geschäfts- .1. Die Geschäftspnlifusgskemmission hat die GeschäftsFührung 
prlifungskom- in Allgemeinen, insbesondere aber das Rechnmgsresen und 
mi6eion das Inventar zu pnifen und der Bauptversammlung einen schrifl- 

liehen Bericht zu erstatten. 
rl.Die Geschäfteprilfungskommis8ion wird von der Bauptver- 
6' sammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt, sie ist jeder- 

: zeit wieder riihlbar. 

4.1 Verbindlich- 1. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet einzig 
keiten das Gesellschaftsvermögen. Jede persönliche Eaftbarkeit 

der Mitelieder ist ausgeschlossen. 

4.8 Entschädigung 1. Die Entschädigung an die Delegierten in Bezirk Sergans 
beträgt Bk 10.- Baha oder Autaspesen eingeschlossen, an 
die Delegierten ausaerhalb des Be~irkes Sargans Fe 15.- 
plus Bahnspesen 2. Klasse pro Person. U! 2. Die Entschädigung pro Jahr an den Vorstand beträgt Wuschal 
Fr 500.- 

5. Schiessresen 

5.1 Reglemente 1. Der gesamte Schiessbetrieb wird durch Vorschriften. Reglemente 
und Beschlüsse der zuständigen Organe geregelt. Für die 
vereinsinternen WettKämpfe werden besondere Heglemente 
und Ausführungsbestimmungen aufgestellt. welche der AV 
zur Genehmigung vorzulegen sind. 

2. Die Mitglieder haben aioh an die im Schiecls~tand ewe- 
schlagene Sehiessordnung des EMD zu halten, eusserdem haben 
sie sich den Anordnungen des Vorstandes zu unterziehen. 



- 5 - 
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6.1 Rechnungs- 1. Das Reehnungsjahr fällt mit den Kalenderjahr zusammen. 
lesen - 

6 .7  Eionstmimen 1. D.e Einnahmen der Ceaellschafr besteteo aus - Jahresbeitrlge der Mitglieder nach jere~lir(em 
Beechlus.9 der Hauptvsrs-lung - Bundesbeiträge 

-Erlas sus Eülsen~erhuf 
- Vemögenssinsen 
- Reinerlös von Schless- und gesellschaftlichen An- 
lässen 

- Freiwillige Spenden und Vergabungen 
- Ertreg aus Vermietung der 25 und 50 m Anlage an das 

.- Militlr oder Sehiessrereinigvngen - Verschiedenes 
'b$ Auseaben 1. Die Auseaben der Gesellsciiaft bestehen aus - Kiteliederbeiträee an den Bezirkmerband. St Dellisehen - 

&mtonalschUtienverein, Schweizerischen Schiitienverein 
und den Schweizerischen Rerolrer-und Pistolenschiltien- 
verband 

- Pflichtexemplare der Schweizerischen Schiitzenseitung 
- Verualtungnkosten - Desellschaftsanlässe - Unterhalt der Schiessanlagen 50 und 25 m 
- Versicherungen 
- Terschiedenes 

7. -K 

7.1 Versichewg 1. Die Mitglieder der Gesellschaft sind gemäss den 
Allgemeinen Versiehe-sbedingungen (AVE) der USS 
versichert. 

2. Der Einzug der Versicherungsprämie erfolgt zusammen mit 
dem Mitgliederbeitrag. 

8. Dissiolinaniesen 

8.1 Disziplin 1. wer sich gegen Reglements und Sehiessplanbestimmungen 
vergeht, die Vorschriften des SSV und SRPV, aovie deren 
Unterverbände. wie auch die allgemeinen Schi;tzenregeln 
verletzt ader die guten Sitten des Wettiolmpfes missachtet, .& wird z u  Veran=ortung gesogen. 

9. Schlussbestimmmn 

9.1 Entscheide 1. In allen in diesen Statuten nicht vorgesehene Bällen 
hat der Vmstand freies Verfil-srecht. es steht ihm 
jedoch frei, die Entscheidung wichtiger Ragen der 
Versammlung lu unterbreiten. 

9.2 Statuten- 1. Diese Statuten können an jeder Aauptverssmmlung ganz 
revision oder teilweise revidiert werden. 

2. Diesbeziigliche Antrage müesen bis speteatens 15.Januar 
echriftlieh an den Präsidenten gerichtet werden. 



9.3 Auf lösung 1. Die Auflösung der Gesellschaft kann erfolgen, wenn 
d ie  Zahl der schiessenden Mitglieder unter 1 5  gesunken 
ist,  oder durch Beschluss von 2/3 a l l e r  anwesenden 
iiitgliederstimmen. 

2. Al l fä l l ig  tibrigbleibendes Gesellschefts'iennögen ist 
dem Gemeinderat Sargans z u r  Aufbewahrung zu übergeben 
zuhanden einer  s i ch  spBter bildenden Gesellschaft i n  
Sargans. d ie  den i n  A r t  1.3 umschriebenen Zweck e r f ü l l t  
und Mitglied des S t  Gallischen Kantonalschützenrereins ist. 

9.4 Allgemeines 1. Jedes Mitglied anerkennt durch seinen B e i t r i t t  EU den 
Pistolenschitsen, deren Statuten und verpf l ichtet  s ich 
denselben, sowie den Beschlüssen der zuständigen Organe 
nachzukommen und d ie  Interessen der Gesellschaft immer 
und übera l l  su wahren. 

2. Vorstehende Statuten ersetzen den A r t  2 ,  Absatz b. s a r i e  'd' 
den Anhang A r t  1 - 5 der Statuten der Feldschiit~engesell-  
schart Sargans und das Reglement der Pistolensektion vom 
7.2.1950. Sie t r e t e n  sofor t  nach Genehmigung i n  Kraft. 

Genehmigt von der ausserordentlichen Versammlung am 13. Juni 1980 

Sargans, den 13. Juni 1980 

Pistolenschtitzen Sargans 

Dsr Räs iden t :  Der Aktuar: 

Paul Nägeli B. Kohler 

Osnbhmigt vom Kantonalen Militärdeparteinent S t  Gallen 

S t  Gallen. den 16.Juli 1980 Der Departementssebetär: 


